
   

Ablaufschema: Einzahlung von Kollektengeldern 
 
Die Einzahlung von Bargeld aus Kollektengeldern ist möglich: 
 

1.) über die zeitnahe Bankeinzahlung und Meldung der Erträge über das Formular 
Kollektenmitteilung per mail oder 

2.) in die Zahlstelle und Erfassung im Programm KID ZahlstelleD 
 

Das Verfahren ist den Kirchengemeinden freigestellt. Aber: Die Kirchengemeinde muss sich für ein 
Verfahren verbindlich entscheiden.  
Bei Entscheidung für Verfahren 2.) ist eine Bankeinzahlung und Meldung über das Formular 
Kollektenmitteilung in Ausnahmefällen wie z.B. Weihnachten möglich. 
Die Ablaufschemata sind im Folgenden dargestellt:  

 
a) über Formular Kollektenmitteilung (mail)             b) über Zahlstelle (Programm KID ZahlstelleD) 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

Stand: 01.11.2022 

Die Aufbewahrung der Kollektenbeträge 

in der Barkasse ist nicht fristgebunden, so 

dass regelmäßige Bankeinzahlungen 

vermieden werden können. Bis zu einer 

Betragshöhe von 2.500 Euro darf Bargeld 

in der Zahlstelle aufbewahrt und 

verwaltet werden (= Limit Versicherung) 

Die Beträge werden auf die dafür 

vorgesehenen Konten bei den 

Kreditinstituten möglichst in einem 

Gesamtbetrag eingezahlt. Bei getrennter 

Einzahlung von Münzen und Scheinen 

werden die einzelnen Einzahlungsbeträge 

notiert. 

Die Pfarrsekretärin zählt und notiert die ihr übergebenen Kollektenbeträge. 

 

Die notierten Einzahlungsbeträge sowie 

ggf. die Safebag-Nummer sind über das 

Formular Kollektenmitteilung per mail an 

Kollekten.KA.Celle@evlka.de zu melden. 

Jede Kollekte ist gesondert auszuweisen. 

Das KA verbucht die Kollekten. 

 Beträge, die den üblichen Kassenbestand 

der Zahlstelle übersteigen, können bei der 

Bank eingezahlt werden. Es erfolgt eine 

Meldung hierüber per mail an die 

zuständige Sachbearbeiterin im KA.  

Die Pfarrsekretärin erfasst die 

Kollektenbeträge im Programm KID 

ZahlstelleD. Jede Kollekte ist gesondert 

auszuweisen. 
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